
  

 

 

Merkblatt Kameliden 

Stand: Mai 2026 

Wer Kameliden (Altwelt- bzw. Großkamele wie Trampeltier, Dromedar und Tulu sowie 
Neuwelt- bzw. Kleinkamele wie Vikunja, Guanako, Lama und Alpaka) halten will, hat Folgendes 
zu beachten bzw. zu veranlassen: 

1. Meldung über Anzahl der gehaltenen Kameliden an die zuständige Veterinärbehörde. Die 
Adresse ist in der Fußzeile hinterlegt. 

2. Registrierung beim Hessischen Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht 
e.V. (HVL)  
An der Hessenhalle 1, 36304 Alsfeld, Tel.: 0 66 31 - 784-50, Fax 0 66 31 - 78 478, im Internet 
unter https://www.hvl-alsfeld.de  → Viehverkehrs-Verordnung → Sonstige Tiere → Zuteilung 
einer Registriernummer 

 

      Zusätzlich müssen folgende Vorgaben beachtet werden 

 

➢ Wer Kameliden hält, hat ein Bestandsregister zu führen. In das Bestandsregister sind 
einzutragen:  

• Zugänge unter Angabe ihrer Ohrmarken- oder Transpondernummer mit Angabe des 
Namens und Anschrift des bisherigen Besitzers und das Datum des Zugangs 

• Abgänge unter Angabe ihrer Ohrmarken- oder Transpondernummer mit Angabe des 
Namens und Anschrift des Erwerbers und das Datum des Abgangs 

 

 

 

https://www.hvl-alsfeld.de/


Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz 
Wilhelm-Wever-Str. 1 ∙ 36251 Bad Hersfeld ∙ Tel. (06621) 87 - 2302 

 e-mail: veterinaer@hef-rof.de 

 

 

 

Informationen zur Kennzeichnung von Kameliden finden Sie auf der Homepage des 

HVL: 

https://www.hvl-alsfeld.de/viehverkehrsverordnung/sonstige-tiere.html → Kameliden 

Kameliden unterliegen auch bei einer Hausschlachtung einer amtlichen 

Fleischuntersuchung. Name und Telefonnummer des zuständigen 

Fleischbeschaupersonals kann im Fachdienst Veterinärwesen und Verbraucherschutz 

Bad Hersfeld erfragt werden.  

Das Unterhalten eines Reit- bzw. „Wander“-Betriebes bedarf der tierschutzrechtlichen 
Erlaubnis des FD VV.  

 

Hinweise zur Haltung  

 

• Ein Gehege für eine Gruppe von drei erwachsenen Großkamelen bzw. Altweltkamelen 
darf nicht unter 300 m2 groß sein, für jedes weitere erwachsene Tier 50 m2 mehr. Neuwelt- 
bzw. Kleinkamele benötigen mindestens 300 m2 für sechs erwachsene Tiere, für jedes 
weitere erwachsene Tier 25 m2 mehr. 

• Für Dromedare ist ein Innengehege mit einer Fläche von mindestens 15 m2 pro Tier einzu-
richten. 

• Eine ganzjährige Haltung in Außengehegen ist möglich, wobei Unterstände bzw. Ställe 
(ungeheizt) zur Verfügung stehen müssen, die allen Tieren der Herde Platz bieten 
(Richtwert bei Großkamelen mindestens 4 m2 pro Tier, bei Kleinkamelen 2 m2 pro Tier). 
Scheuermöglichkeiten und für Kleinkamele Wälzplätze müssen vorhanden sein. 

• Weitere Informationen zur artgerechten Haltung erhalten Sie im Internet unter → Tierärztliche 
Vereinigung für Tierschutz → Veröffentlichungen → Zirkus & Zoo → Merkblatt 2.1-Kameliden 

 

Tierkörperbeseitigung 

Verendete Kameliden sind unverzüglich bei der Tierkörperbeseitigungsanstalt (TBA) zur 
Abholung anzumelden: 
SecAnim Südwest GmbH, Tel. 0 6256 – 8520 – 0, FAX 0 6256 – 1688, 
E-mail: Lampertheim@secamin.de 

 

https://www.hvl-alsfeld.de/viehverkehrsverordnung/sonstige-tiere.html

